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Behördenbeteiligung Übersicht  
  

Behörde 

 

Anregungen, Empfehlungen und Hinweise Empfehlung der Verwaltung 

1. 
Arbeitsgemeinschaft Naturfreunde 
 

Kein Eingang  

2. 
Arbeitsgemeinschaft Fledermaus-
schutz 
 

Kein Eingang  

3. 
Bauernverband Enzkreis e. V. 
 

Kein Eingang  

4. 
DB Energie Niederlassung Südwest 
 

Kein Eingang  

5. 
Deutsche Bahn AG DB Immobilien, 
Schreiben vom 13.04.2022 

[…] die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien als von der DB Netz AG be-
vollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Ge-
samtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren. 
 
Gegen die Neuaufstellung des o. g. Bebauungsplan bestehen von Sei-
ten der Deutschen Bahn AG hinsichtlich der TöB-Belange keine Ein-
wendungen, wenn folgende Hinweise und Anregungen beachtet und 
berücksichtigt werden. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen ent-
stehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Fun-
kenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen 
durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können. 
 
 
 

 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Schalltechnischen Emissionen sind gut-
achterlich untersucht und im Bebauungsplan 
berücksichtigt. Durch den Schienenverkehr 
wird der Orientierungswert der DIN 18005 für 
Gewerbegebiete tags eingehalten. Im Bereich 
der geplanten Gebäude werden sogar Werte 
für ein Mischgebiet eingehalten. Im Nachtzeit-

Stand: 06.09.2022
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In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder 
Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizini-
schen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder 
empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt den Bauherrn, für ent-
sprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. 
 
Die o.g. Planung befindet sich nördlich der Bahnlinie Stuttgart – Bretten 
(4800) und ist nur durch die Ziegeleistraße getrennt. 
 
Das Betreten des Bahnbetriebsgeländes, zum Zwecke der Bauausfüh-
rung, ist nicht gestattet. 
 
 
Bei der Bauausführung darf grundsätzlich kein Bahngelände in An-
spruch genommen werden, auch nicht für die Lagerung von Aushub- 
und Baumaterialien, Abstellung von Baggern oder anderen Arbeitsgerä-
ten. 
 
Die anfallenden Abwässer u. Oberflächenwässer dürfen nicht auf 
Bahngelände geleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentli-
che Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung auf Bahngelände kann 
nicht zugestimmt werden. Wenn bestehende Durchlässe / Gleisquerun-
gen zukünftig für Wasserführungen (Oberflächenwasser) aus dem Be-
bauungsgebiet genutzt werden sollen, dann müssen diese vertraglich 
geregelt werden (Kreuzungs- / Gestattungsvertrag). Vorher muss die 
Gebrauchstauglichkeit der Durchlässe geprüft und inspiziert werden. 
Ansprechpartner: […] 

raum wird der Orientierungswert der DIN 18005 
im Bereich der Gebäude eingehalten. Es ver-
bleiben lediglich Überschreitungen im Bereich 
der Parkplätze. 
 
Im Textteil wird ein Hinweis auf die anderen 
möglichen Emissionen aufgenommen. 
 
Berücksichtigung 
Es wird ein entsprechender Hinweis in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
Berücksichtigung 
Es ist nicht vorgesehen, das Bahngelände zum 
Zwecke der Bauausführung zu betreten. 
 
Berücksichtigung 
Es ist nicht vorgesehen, das Bahngelände im 
Rahmen der Bauausführung in Anspruch zu 
nehmen. 
 
Berücksichtigung 
Die Erschließung ist entsprechend geplant. 
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Die Standsicherheit der angrenzenden Gleisanlagen, Fahrleitungsmas-
te darf durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden. 
 
Die benachbarten Streckengleise sind mit Oberleitung überspannt. Bei 
den Arbeiten sind die Schutzabstände zu den spannungsführenden Tei-
len der Oberleitungsanlage nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0115 und 
DIN VDE 0210 einzuhalten. Der Mindestabstand zu spannungsführen-
den Teilen von 3,50 m darf während der Bauausführung nicht unter-
schritten werden. 
 
Werden bei dem Bauvorhaben Großgeräte (Baukräne, Bagger usw.) 
eingesetzt, so sind diese so aufzustellen, dass das Bahnbetriebsgelän-
de mit dem Ausleger und angehängten Transportteilen nicht über-
schwenkt werden kann. Gegebenenfalls sind Schwenkbegrenzungen 
einzubauen. Ist diese Forderung aus technischen Gründen nicht erfüll-
bar, so ist eine besondere Zustimmung der DB Netz AG unter Beigabe 
eines Baustelleneinrichtungsplanes und einer Kranbeschreibung 
(Schwenkradius, Auslegerhöhe in Bezug auf Gleishöhe) mind. 6 Wo-
chen vor Baubeginn zu beantragen. Ansprechpartner ist: DB Netz AG, 
PD Stuttgart, Presselstraße 17, 70191 Stuttgart, Herr […] 
 
Der Gefahrenbereich beträgt horizontal 3,50 m von der nächstgelege-
nen Gleisachse und reicht bis in eine Höhe von 3,00 m über dem 
höchstgelegenen unter Spannung stehenden Teil der Oberleitungsan-
lage. Dieses Abstandsmaß ist auch von allen unter Spannung stehen-
den Teilen der Oberleitungsanlage einzuhalten, die sich außerhalb des 
Gefahrenbereichs befinden. 
 
Baumaschinen, die im 4 m-Bereich der Bahn-Oberleitung (15 000 Volt) 
arbeiten, sind bahnzuerden. Davon betroffen sind auch Baumaschinen, 
die sich zwar außerhalb des Gefahrenbereiches befinden, deren Ausle-
ger bzw. Anhängelast sich aber in den Gefahrenbereich der Ober- und 
Speiseleitung bewegen können. Eine erforderlich werdende Bahner-
dung ist 3 Wochen vor Baubeginn schriftlich bei der DB Netz AG, Nie-

 
Berücksichtigung 
Die Erschließung ist entsprechend geplant. 
 
Berücksichtigung 
Der Abstand des Bebauungsplangebietes zum 
Grundstück der Bahn beträgt mindestens 
13,75 m. Es ist nicht zu befürchten, dass die 
Mindestabstände unterschritten werden. 
 
 
Berücksichtigung 
Der Abstand des Bebauungsplangebietes zum 
Grundstück der Bahn beträgt mindestens 
13,75 m. Es ist nicht zu befürchten, dass das 
Bahngelände von Auslegern überschwenkt 
wird. Noch dazu werden die Gebäude der Le-
bensmittelmärkte mit nochmals ca. 50 m mehr 
Abstand errichtet. 
 
 
 
Berücksichtigung 
Der Abstand des Bebauungsplangebietes zum 
Grundstück der Bahn beträgt mindestens 
13,75 m. Es ist nicht zu befürchten, dass die 
Mindestabstände unterschritten werden. 
 
 
Berücksichtigung 
Der Abstand des Bebauungsplangebietes zum 
Grundstück der Bahn beträgt mindestens 
13,75 m. Es ist nicht zu befürchten, Bauma-
schinen im 4 m Bereich der Bahnoberleitung 
arbeiten. 
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derlassung Südwest Netzbezirk Stuttgart (Oberleitungsanlagen), Bahn-
hof 12, in 70435 Stuttgart zu bestellen und wird von dieser Außenstelle 
durchgeführt. Auskunft zur Bahnerdung erteilt unser Instandhaltungs-
bezirk Stuttgart, Oberleitungsanlagen, Herr […] Der Leistungsumfang 
wird gesondert erfasst und in Rechnung gestellt. 
 
Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und derglei-
chen, sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie 
sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegli-
che Signalverwechslung und Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte 
sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind 
vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen. 
 
Grenzsteine, Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine dürfen nicht be-
schädigt, verändert entfernt, verschüttet oder überdeckt werden.  
Für Schäden, die der DB aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der 
Planungsträger / Bauherr im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und 
gegebenenfalls in vollem Umfang. 
 
 
Sämtliche der Deutschen Bahn AG entstehende Kosten, die auf das 
Bauvorhaben zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Antragstellers 
und werden gesondert in Rechnung gestellt. 
 
Eisenbahnen des Bundes sind nach dem Allgemeinen Eisenbahnge-
setz (AEG) §4 (1) und (3) verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur sicher 
zu bauen und in einem betriebssicheren Zustand zu halten. 
 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzu-
senden und uns an dem Verfahren weiterhin zu beteiligen. […] 

 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Es wird ein entsprechender Hinweis in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Der Abstand des Bebauungsplangebietes zum 
Grundstück der Bahn beträgt mindestens 
13,75 m. Es ist nicht zu befürchten, dass 
Kennzeichnungen der Bahn beschädigt wer-
den. 
 
Keine Anregung 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Deutsche Bahn AG wird weiter am Bebau-
ungsplanverfahren beteiligt. Sollte diese im 
Rahmen der Auslegung erneut eine Stellung-
nahme abgeben, so wird dieses Abwägungser-
gebnis mitgeteilt. 
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6. 
Deutsche Telekom, 
Schreiben vom 29.03.2022 

[…] 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung:  
Zum Bebauungsplanentwurf haben wir derzeit keine Einwände, eine 
abschließende Stellungnahme ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings 
noch nicht möglich, da uns noch nicht alle Unterlagen (z. Bsp. zeichne-
rischer Teil, planungsrechtliche Festsetzungen) zum Bebauungsplan 
vorliegen. 
 
Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bitten wir nachfolgende Hin-
weise zu beachten:  
 
Im o. a. Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom (siehe beigefügten Lageplan), die bei Baumaßnahmen ggf. gesi-
chert werden müssen. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen vorhandener Telekommunikationslinien vermie-
den werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störun-
gen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jeder-
zeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkäs-
ten und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehal-
ten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeu-
gen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich 
die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; 

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise Berücksichtigung 
Bei den Telekommunikationslinien im Plange-
biet handelt es sich um einen Hausanschluss 
für das Bestandsgebäude. Dieses Gebäude 
wird rückgebaut, so dass die vorhandenen An-
schlussleitungen nicht mehr erforderlich sind. 
Die übrigen Telekommunikationslinien befinden 
sich außerhalb des Plangebietes, in der Ziege-
leistraße und sollen unverändert erhalten blei-
ben. 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Das Merkblatt wird bei den festgesetzten 
Baumstandorten berücksichtigt. 
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siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten.  
 
Bitte informieren Sie die Bauherren, dass sie sich im Fall einer Anbin-
dung der neuen Gebäude an die vorhandene Telekommunikationsinfra-
struktur der Telekom frühestmöglich mit unserer Bauherren-Hotline 
(Tel.: 0800 330 1903) in Verbindung setzen möchten.  
 
Bezüglich des Rückbaus des bestehenden Hausanschlusses bitten wir 
ebenfalls um Kontaktaufnahme mit der Bauherren-Hotline.  
 
 
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassenen Planunterlagen nur für interne 
Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. […] 

 
 
Berücksichtigung 
Die Bauherren werden entsprechend informiert.  
 
 
 
Berücksichtigung 
Baumaßnahmen finden in Abstimmung mit der 
Telekom statt. 
 
Keine Berücksichtigung 
Die Stellungnahme wird Bestandteil der Abwä-
gung der frühzeitigen Beteiligung. Das Abwä-
gungsergebnis wird öffentlich beschlossen. 
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7. 
Eisenbahn Bundesamt Außenstelle 
Stuttgart / Karlsruhe,  
Schreiben vom 15.03.2022 

[…] 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde 
für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninf-
rastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentli-
cher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. 
Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnver-
kehrsverwaltung des Bundes berühren.  
 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Planung be-
rührt. Bei Beachtung der nachfolgenden Nebenbestimmungen bestehen 
keine Bedenken:  
 
Ich weise darauf hin, dass Flächen einer Eisenbahn des Bundes nicht 
überplant werden dürfen. Um solche Flächen handelt es sich, wenn 

 Grundstücke von einer Entscheidung gemäß § 18 AEG erfasst 
worden sind,  

 das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht worden ist,  
 die Grundstücke für Bahnbetriebszwecke tatsächlich in Dienst 

genommen worden sind.  
Aus diesem Grund sind diese Flächen aufgrund des Fachplanungsprivi-
legs aus § 18 AEG i.V.m. § 38 BauGB der kommunalen Planungshoheit 
entzogen, solange sie nicht gemäß § 23 AEG von Bahnbetriebszwe-
cken freigestellt worden sind.  
 
Weiterhin dürfen keine Bahnanlagen geändert werden. Aus den mitge-
lieferten Unterlagen ist nicht ersichtlich, ob es zu irgendwelchen Ände-
rungen kommt. Ergibt sich im Zusammenhang mit einem Bebauungs-
plan die Notwendigkeit der Änderung einer Betriebsanlage (z.B. die 
Versetzung eines Oberleitungsmastens) sind diese Änderungen nur im 
Rahmen eines Planrechtsverfahrens nach § 18 AEG zulässig. Wenn an 
den Bahnanlagen nichts geändert wird, bestehen keine Bedenken, die 
Flächen sind nachrichtlich darzustellen im B-Plan.  
 
Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-Bundesamt nicht die Verein-
barkeit aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen (Deut-

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
Berücksichtigung 
Flächen der Eisenbahn werden weder über-
plant noch sind Änderungen an Bahnanlagen 
vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Deutsche Bahn AG ist separat am Bebau-

Stand: 06.09.2022
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sche Bahn AG, DB Immoblien, Region Südwest, Gutschstr.6, 76137 
Karlsruhe) prüft. Die Betreiber dieser Anlagen sind möglicher Weise be-
troffen. Daher werden die gebotenen Beteiligungen empfohlen, sofern 
sie nicht bereits stattfinden. 
 

ungsplanverfahren beteiligt. 
 
 

 

8. 
EnBW Regionalzentrum Nordbaden / 
Netze BW,  
Schreiben vom 07.04.2022 
 

[…] die uns zugegangenen Unterlagen haben wir auf unsere Belange 
hin geprüft und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte Genehmigungsma-
nagement Sparte 110-kV-Netz (NETZ TEPM) 
 
Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans unterhalten bzw. planen 
wir keine 110-kV-Leitungsanlagen. Wir haben daher zum Bebauungs-
plan keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen.   
 
Stellungnahme der Netzentwicklung Nord (Nordbaden) Netzpla-
nung Sparten Strom (Mittel- und Niederspannung) (NETZ TENN) 
 
Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und 
hinsichtlich der Stromversorgung (Mittel- und Niederspannung) über-
prüft. Im Planbereich betreibt oder errichtet die Netze BW GmbH, Re-
gion Nordbaden keine Anlagen. Unsere Belange werden von der Pla-
nung nicht berührt. Somit bestehen von unserer Seite keine Bedenken. 
 
Bitte überlassen Sie uns eine Fertigung des genehmigten Bebauungs-
plans für unseren Gebrauch. […]  
 
 
Abschließend bitten wir, uns nicht am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
[…] 
 

 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Bei Bedarf wird die Endfassung des Bebau-
ungsplanes an die Netze BW GmbH übersandt. 
 
Berücksichtigung 
Die Netze BW wird im weiteren Bebauungs-
planverfahren nicht mehr beteiligt. 
 

9. 
Ev. Gesamtkirchengemeinde Mühl-
acker 

Kein Eingang  
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10. 
Feuerwache Mühlacker 
 
 

Kein Eingang  

11. 
Handelsverband Württemberg e. V., 
Schreiben vom 14.03.2022 
 

[…] herzlichen Dank für die Beteiligung am Anhörungsverfahren zum 
Bebauungsplanverfahren „Ziegeleistraße Lebensmittelmärkte“. Zur Pla-
nung haben wir keine Einwände. […] 

Keine Anregung 

12. 
Handwerkskammer 
 

Kein Eingang  

13. Industrie- und Handelskammer 
NSW 
 

Kein Eingang  

14. 
Unitymedia BW GmbH / Vodafone 
 

Kein Eingang  

15. 
Katholisches Pfarramt 
 

Kein Eingang  

16. 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesamt für Denkmalpflege Ref. 
84.1 
 

Kein Eingang  

17. 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesamt für Denkmalpflege Ref. 
84.2,  
Schreiben vom 23.03.2022 
 

[…] Zu den Belangen der Denkmalpflege nimmt das Landesamt für 
Denkmalpflege als Träger öffentlicher Belange (TÖB) wie folgt Stellung: 
 
Das Planungsgebiet liegt unweit einer bereits bekannten Siedlung aus 
der Urnenfelder- und Eisenzeit sowie neben einer Siedlung aus der 
Bronze- und Eisenzeit. Aufgrund des großflächigen Abbaugebiets der 
Tongrube ist nicht davon auszugehen, dass im überplanten Bereich des 
Bebauungsplans mit ungestörten Bereichen, die archäologische Kultur-
denkmale gem. § 2 DSchG enthalten, zu rechnen ist. 

 
 
 
Keine Anregung 
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Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen der §§ 20 und 
27 DSchG in die Baugenehmigung aufzunehmen: 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG um-
gehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Archäologische Funde (Steinwerk-zeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auf-
fällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werkta-
ges nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einver-
standen ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) 
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf 
zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis ge-
setzt werden. […] 
 

 
Berücksichtigung 
Der Hinweis wird in den Textteil zum Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
 

18. 
Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau Baden-Württemberg, 
Schreiben vom 28.03.2022 

[…] B Stellungnahme 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden Unter-
lagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können: Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan be-
rühren können, mit Angabe des Sachstandes: Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öf-
fentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten 
oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein inge-

 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
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nieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das 
LGRB andernfalls die Übernahme der folgenden geotechnischen Hin-
weise in den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen 
Geodaten im Ausstrichbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation 
(Gipskeuper). Diese werden örtlich von quartären Lockergesteinen 
(Löss) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit überlagert. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, sowie mit einem oberflächennahen saiso-
nalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuch-
tung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohl-
räume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung 
der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich 
zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Ver-
schlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatge-
steinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versi-
ckerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden- Rigo-
len-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Boden-
kennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 
Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbe-
dingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregun-

 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Für das gesamte Gelände des Bebauungspl-
angebietes wird ein umfangreiches Bodenma-
nagement durchgeführt. Im Rahmen des Wie-
dereinbaus werden die entsprechend der Nut-
zung erforderlichen Bodenverdichtungen vor-
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
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gen oder Bedenken vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Von rohstoffgeologischer Seite wird daraufhin gewiesen, dass sich das 
Plangebiet im vollständig abgebauten Gebiet der seit 2005 stillgelegten 
Tongrube Mühlacker (mit der LGRB-Rohstoffgewinnungsstellen-Nr. RG 
7019-3) befindet. Gegen das Vorhaben bestehen von rohstoffgeologi-
scher Seite keine Einwendungen. 
 
Grundwasser 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öf-
fentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten 
oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydro-
geologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder hydrogeologi-
scher Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Ver-
antwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Das Planungsvorhaben liegt weitestgehend außerhalb von bestehen-
den oder geplanten Wasserschutzgebieten.  
 
Mineralwasserbrunnen oder sonstige sensible Grundwassernutzungen 
sind in diesem Gebiet beim LGRB nicht bekannt. 
 
Im Fall von anstehenden oder umgelagerten Gesteinen der Grabfeld-
Formation (Gipskeuper), ist im Bereich des Planungsvorhabens mit 
zementangreifendem Grundwasser aufgrund sulfathaltiger Gesteine zu 
rechnen. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB zu hydrogeo-
logischen Themen statt. 
 
Bergbau 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Ein-
wendungen. 
 

 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
Keine Anregung 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
Keine Anregung 
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Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Na-
turschutzes nicht tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem beste-
henden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB 
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im In-
ternet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (An-
wendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 

 
Keine Anregung 
 
 
 
Keine Anregung 
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19. 
Landesnaturschutzverband Baden 
Württemberg,  
Schreiben vom 11.04.2022 

[…] Der LNV-Arbeitskreis Pforzheim/Enzkreis möchte für den Lan-
desnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) folgende Be-
denken und Anregungen vorbringen: 
 
Anlass der Planung ist die geplante Verlagerung eines bestehenden 
Baumarktes sowie die Verlagerung und eine damit verbundene, be-
darfsgerechte Vergrößerung vorhandener Lebensmittelmärkte. Dass 
dies zur Befriedigung der Nahversorgung in fußläufiger Erreichbarkeit 
zum entstehenden Wohngebiet und auch verkehrsgünstig für die übrige 
Stadt Mühlacker liegt, möchten wir nicht in Abrede stellen. Kritisieren 
möchten wir, dass bei der gesamten städtebaulichen Entwurfspla-
nung keine angemessene Antwort auf die aktuellen Herausforde-
rungen hinsichtlich Flächenverbrauch, Klimafolgenanpassung und 
Biodiversität gefunden wurden. 
 
 
 
 
 
Insbesondere kritisieren wir den unverhältnismäßig hohen Flächenver-
brauch für die geplanten ebenerdigen Parkflächen, wohl wissend, dass 
es sich bei einem Teil des Plangebiets um eine versiegelte Gewerbe-
brache handelt. Nach der Vorgabe der Landesregierung ist laut Koaliti-
onsvertrag „Netto-Null“ beim Flächenverbrauch bis 2035 anzustreben! 
Um mit den zur Verfügung stehenden, zukünftig immer knapper wer-
denden Flächen angemessen umzugehen, hätte sich hier ein gemein-
sames Parkhaus für alle Einkaufsmärkte angeboten. 
 
 
Auch ein Nutzungskonzept hinsichtlich einer erweiterten Nutzung als 
Quartiersgarage für das neue Wohngebiet mit integriertem Mobilitäts-
Hub drängt sich auf. 
 
 
 

 
 
 
 
Wird im weiteren Verfahren geprüft 
Die Planung berücksichtigt neben den Belan-
gen der Märktebetreiber und ihrer Kunden auch 
die genannten Belange: Die beiden Lebensmit-
telmärkte werden zusammengefasst und benö-
tigen deshalb sowohl für das Gebäude selbst 
als auch hinsichtlich der erforderlichen Stell-
plätze deutlich weniger Fläche. Die Dachfläche 
wird mit standortheimischen Pflanzen intensiv 
begrünt, der Parkplatz soll mit einem Baum-
dach versehen werden, nicht zuletzt, um die 
Aufheizung der Parkplatzfläche im Sommer zu 
minimieren. Zusätzliche Pflanzgebote werden 
im weiteren Verfahren geprüft. 
 
Keine Berücksichtigung 
Eine gemeinsame Parkierung von Lebensmitt-
lern und Baumarkt wird von den Gewerbetrei-
benden abgelehnt.  
 
Es wird großen Wert darauf gelegt, die Parkie-
rungsflächen mit Baumpflanzungen zu glie-
dern. Der ebenerdigen Parkierung wird daher 
Vorrang vor einem Parkhaus eingeräumt. 
 
Keine Berücksichtigung 
Die Mitnutzung der Märkteparkierung ist in der 
Praxis problembehaftet: Märkte sind heute bis 
gegen 21:00 Uhr geöffnet, so dass sich ein 
Überschneidungsbereich 17-21 Uhr ergibt, in-
nerhalb dessen der Parkplatz noch für die 
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Wir gehen davon aus, dass die Wärmeversorgung der Gebäude durch 
ein Nahwärmenetz sichergestellt wird, das auf Basis von Biogas aus 
der Biomethananlage von den Stadtwerken betrieben werden soll und 
dass der Strombedarf über Photovoltaikanlagen gedeckt wird. Weiterer 
Strombedarf sollte über ein Blockheizkraftwerk, das mit Biogas der 
Stadtwerke betrieben wird, erzeugt werden. 
 
Wir fordern aber, dass das anfallende Niederschlagswasser nicht wie 
vorgesehen in die vorhandenen Mischwasserkanäle in der Ziegelei- und 
Vetterstraße entwässert wird, sondern in Zisternen gespeichert und für 
die Bewässerung eingesetzt wird. 
 
 
 
Um die Eingriffsfolgen für die einzelnen Schutzgüter zu minimie-
ren, möchten wir Sie zur Aufnahme der folgenden ökologischen 
Festsetzungen im Bebauungsplan bitten: 
 

 wasserdurchlässige Beläge für Wege und Verwendung von Ra-
sengittersteinen oder Belägen mit breiten Fugen und Begrü-
nung mit trittfesten, trockenheitsresistenten Kräutern für Stell-
plätze sowie Begrünung aller nichtüberbauten Flächen, 

Kunden des Marktes benötigt werden, die Be-
wohner des Wohngebiets aber bereits einen 
Stellplatz brauchen. In der Praxis wird dies da-
zu führen, dass die Bewohner mehr Fahrzeuge 
anschaffen als tatsächlich im Gebiet Platz fin-
den.  
 
Darüber hinaus wird im angrenzenden Wohn-
gebiet „Alte Ziegelei“ die Frage eines Mobili-
tätshub für das Wohngebiet mit Nutzung für 
Zwecke des P+R und gewerblicher Stellplätze 
durchaus geprüft. 
 
Wird im weiteren Verfahren geprüft 
 
 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Es wird ein Abflussbeiwert festgesetzt. Über 
welche Maßnahmen die Bauherren das abzu-
leitende Regenwasser reduzieren, bleibt ihnen 
überlassen. 
 
 
 
 
 
 
Wird im weiteren Verfahren geprüft 
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 zusätzliche Vorgaben zur Gestaltung der unbebauten Flächen; 

Verbot von großflächigen Kies- und Schotterflächen. Mit Be-
sorgnis beobachten wir den Trend zu (robotergemähten) Ein-
heitsrasen oder zur Gestaltung von „pflegeleichten“ Schotter-
gärten mit sehr wenig blühenden Pflanzenarten, die jeweils we-
nig Nahrung für Insekten und Wildbienen bzw. in Siedlungsge-
bieten vorkommenden Vogel- und Fledermausarten bieten. 
Pflanzempfehlungen für möglichst standortheimische bienen- 
und insektenfreundliche Stauden und Gehölze, 
 

 Beschränkung der Außenbeleuchtung auf ein Minimum; Ver-
wendung ausschließlich insektenfreundlicher Lampengehäuse, 
die gegen das Eindringen von Spinnen und Insekten geschützt 
sind und deren Oberflächentemperatur 60°C nicht übersteigt 
sowie von UV-freien Leuchtmitteln wie z.B. LED-Lampen mit 
einer maximalen Farbtemperatur von 3000 Kelvin oder Natri-
umdampf-Hochdrucklampen, 

 
 Fassadenbegrünung, um negative klimatische Auswirkungen 

(Erhitzung) zu vermindern und die Lebensraumqualität für 
Menschen und Tiere zu verbessern: 

- Gutes (Stadt-)Klima: Pflanzen kühlen die Luft im Sommer 
ab. Betonwände wärmen sich bei Sonnenschein vor allem 
im Sommer enorm auf und halten diese Wärme auch über 
Nacht. (Kletter-) Pflanzen wirken sich durch Verdunstung 
und Beschattung positiv auf die Umgebung aus. Angesichts 
der Klimaerwärmung ist dies insbesondere bei dichter Be-
bauung ein erwünschter Effekt, der der Überhitzung 

- der Gebiete entgegenwirkt und den Kaltluftaustausch för-
dert. 

- Gute Luftqualität: (Kletter-) Pflanzen reinigen die Luft von 
Feinstaub und produzieren Sauerstoff. 

- Förderung der Biodiversität: (Kletter-) Pflanzen sind Rück-
zugsort für Tiere. Je nach Pflanzenauswahl bieten sie für In-

 
Berücksichtigung 
Entsprechend den Festsetzungen sind die nicht 
bebauten Flächen zu begrünen. Schottergärten 
sind ohnehin bereits entsprechend den Rege-
lungen des § 21a NatSchG nicht zulässig. 
 
Im weiteren Verfahren werden Pflanzgebote für 
Stauden und Gehölze geprüft. 
 
 
Berücksichtigung 
Eine entsprechende Festsetzung zu insekten-
freundlicher Außenbeleuchtung ist im Textteil 
zum Bebauungsplan enthalten. 
 
 
 
 
Wird im weiteren Verfahren geprüft 
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sekten, wie z.B. Bienen, und Vögeln wichtige Nahrung und 
Lebensraum. 

- Bessere Lebensqualität: Grüne und sonstige Farben und 
z.T. Düfte sorgen für ein angenehmes Arbeitsumfeld. 
 

 Vorgaben zur Vermeidung von Vogelschlag an transparenten 
und spiegelnden Bauelementen. Hier sind insbesondere große 
Glasflächen und Fenster problematisch, wenn sich Bäume und 
Büsche daran spiegeln. Weil Vögel das Glas nicht erkennen 
und in vollem Tempo dagegen fliegen und sich dabei oft tödlich 
verletzen. Vermeidbar ist dies z.B. durch von außen ange-
brachter Vogelschutzfolie oder durch innen angebrachte Deko, 
Vorhänge oder Jalousien (vgl. hierzu den PZ-Heimatstark-
Bericht „Paradies für Piepmätze“ mit „Tipps für Haus und Gar-
ten“ vom 13.04.2019) und 
 

 Zäune (soweit überhaupt erforderlich) zugunsten von Kleintie-
ren (z.B. Igel) mit einem Abstand zum Boden von mindestens 
15 cm. 

 
Wir möchten Sie daher auffordern, das gesamte Projekt nochmal da-
hingehend zu überarbeiten und den LNV-Arbeitskreis am weiteren Ver-
fahren zu beteiligen. 

 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Lebensmittelmärkte werden entsprechend 
geplant und im Bebauungsplan werden über-
einstimmende Festsetzungen aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Festsetzung wird in den Bebauungsplan 
übernommen. 
 
Siehe oben 
Der LNV-Arbeitskreis wird weiter an den Be-
bauungsplanverfahren beteiligt. 
 

20. 
Landratsamt Enzkreis 
Amt für Baurecht und Naturschutz, 
Schreiben vom 22.04.2022 
 

Naturschutz: 
 
die Stadt Mühlacker sieht für die zukünftige Entwicklung des Ziegeleia-
reals die Aufstellung von drei Bebauungsplänen vor. Der Bebauungs-
plan „Alte Ziegelei“ sieht die Entwicklung eines Wohngebietes vor. Die 
BBP „Ziegeleistrasse - Baumarkt“ und „Ziegeleistrasse – Lebensmittel-
märkte“ sehen entlang der Ziegeleistraße die Entwicklung von Lebens-
mittelmärkten und im Bereich der Ziegeleistraße/Vetterstraße die Ent-
wicklung eines Baumarktes vor. Alle drei vorhabenbezogenen Bebau-
ungspläne sind aus dem rechtskräftigen FNP heraus entwickelt. 
 

 
 
Keine Anregung 
Der Flächennutzungsplan wird im Parallelver-
fahren geändert. 
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Für alle drei Bebauungspläne (BBP) liegt gegenwärtig mit Stand vom 
24.01.2022 ein vorbereitender Umweltbericht mit Einschätzung der 
Umweltbelange vor. Der abschließende Umweltbericht mit Grünord-
nungsplanung und einer qualitativen Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
wird noch erstellt.  
 
Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde bezieht sich expli-
zit auf die drei genannten Bebauungspläne („Gesamtplangebiet“), da 
sich die Aussagen zu den Schutzgebieten / Biotopverbund zu den un-
terschiedlichen Schutzgütern und zum Thema Artenschutz im Wesentli-
chen auch auf das Gesamtplangebiet beziehen. Nur wenn im Einzelfall 
ein spezieller BBP ausschließlich betroffen ist, wird dieser auch ge-
nannt. 
 
Schutzgebiete (Natura 2000, NSG, LSG, NP, ND, geschützte Land-
schaftsbestandteile) sind von der Planung nicht betroffen. 
  
[…] 
 
Die Betrachtung der diversen Schutzgüter im Vorbereitenden Umwelt-
bericht ist umfassend und nicht zu beanstanden  
 
Für das Gesamtplangebiet liegt eine artenschutzrechtliche Prüfung 
nach § 44 BNatSchG aus dem Jahr 2015 vor, diese wurde 2020 aktua-
lisiert 2020 darauf aufbauend ein Fachgutachten zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) vorgelegt.  
 
Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V1 – V3) aus der 
saP sind umzusetzen.  
 
 
Die CEF-Maßnahme 1 „Verbesserung des Brutplatzangebots für höh-
len- /nischenbrütende Vögel durch das Anbringen künstlicher Nisthilfen“ 
wurde bereits umgesetzt.  
 

Keine Anregung 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Maßnahmen aus der saP werden alle um-
gesetzt. 
 
Keine Anregung 
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In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) wurde auf 
Flurstück 2136/58 ein geeigneter Ersatzlebensraum für die Zau-
neidechse (CEF-Maßnahme 2) geschaffen, in den die Tiere umgesie-
delt werden. Zur Ergänzung und Verbesserung fehlender Habitatstruk-
turen ist die Anlage von zwei frostsicheren Steinriegeln als Überwinte-
rungsquartiere, zwei Steinschüttungen als Sonnen- und Versteckplätze 
sowie das Ausbringen von fünf Reisig- und Totholzhaufen erforderlich. 
Eine optimierte dauerhafte Pflege sichert den Ersatzlebensraum. Der 
räumlich-funktionale Zusammenhang bleibt gewahrt (Legalausnahme 
nach § 44 Abs. 5 BNatSchG greift, da der Ersatzlebensraum in weniger 
als 500 m Entfernung liegt). 
 
Nach Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen hat ein 5-
jähriges Monitoring durch ein erfahrenes Büro zu erfolgen, welches den 
Erfolg dokumentiert und ggf. durch entsprechende Maßnehmen ein-
greift, wenn sich Fehlentwicklungen abzeichnen. Die UNB ist unaufge-
fordert vom Sachstand in Kenntnis zu setzen.   
    
Bezüglich Beleuchtung ist § 21 NatSchG zu beachten. Schottergärten 
sind verboten. 
 
 
 
 
Hinweis: 
Nach Durchsicht der Unterlagen fehlt bei dem BBP „Ziegeleistraße – 
Lebensmittelmärkte“ das Gutachten 6_3a (Fachgutachten zur saP) 
 

Berücksichtigung 
Die Ersatzlebensräume für die Zauneidechse 
werden entsprechend gepflegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Das Monitoring wird durch ein geeignetes Büro 
erfolgen und die UNB entsprechend informiert. 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Festsetzung einer insektenschonenden Be-
leuchtung ist im Bebauungsplan enthalten. 
Ebenso der Hinweis auf § 21 NatSchG, wo-
nach Schottergärten verboten sind. 
 
Berücksichtigung 
Das Gutachten wird im Rahmen der Auslegung 
/ erneuten Beteiligung der Behörden beigelegt. 
 

21. 
Landratsamt Enzkreis 
Amt für Landwirtschaft 
 

Kein Eingang  

22. 
Landratsamt Enzkreis 
Amt für nachhaltige Mobilität,  

Amt für Nachhaltige Mobilität: 
 
Gegen das vorgenannte Bebauungsplanverfahren bestehen aus stra-

 
 
Keine Anregung 
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Schreiben vom 22.04.2022 
 
 

ßenbaulicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken und Einwendun-
gen.  
 
 
Es wird auf folgendes hingewiesen: 
Es wird empfohlen möglichst nah zum Eingangsbereich Fahrradab-
stellmöglichkeiten, vorzugsweise Anlehnbügel mit Vorderradhalterung 
für einen stabilen Stand auch beim Beladen des Fahrrades, vorzuse-
hen. Auch Abstellmöglichkeiten für Lastenräder und Fahrräder mit An-
hänger sollten angeboten werden. 
 
Des Weiteren wird empfohlen auf der Südost-Seite des Grundstücks 
eine Zugangsmöglichkeit für Fuß- und Radverkehr zu schaffen. 
 

 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die vorgesehenen Fahrradabstellmöglichkeiten 
sind dem Vorhaben- und Erschließungsplan zu 
entnehmen. Sie werden im weiteren Verfahren 
genau verortet. 
 
Wird im weiteren Verfahren geprüft 
 

23. 
Landratsamt Enzkreis 
Umweltamt,  
Schreiben vom 22.04.2022 
 

Grundwasserschutz, Bodenschutz und Altlasten 
Aus der Sicht des Grundwasser- und Bodenschutzes bestehen hinsicht-
lich dem vorgesehenen BBP Ziegeleistr. Lebensmittelmärkte“ keine 
Einwendungen, wenn die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigt 
werden.  
 
Der Geltungsbereich „Ziegeleistr. Lebensmittelmärkte“ wird im Boden-
schutz- und Altlastenkataster Enzkreis unter der Flächen Nr. 2344 „Zie-
gelei Mühlacker“ als entsorgungsrelevant geführt. Im Planbereich sind 
zum Teil großflächig Auffüllungen (ehemalige Tongrube) vorhanden.  
 
Das Umweltamt begrüßt die geplante Vorgehensweise, dass die im Be-
reich des Ziegeleigeländes angetroffenen Verunreinigungen unter den 
gewerblichen Flächen der Vorhabenbezogenen Bebauungspläne – hier 
Lebensmittelmarkt - untergebracht und somit dauerhaft versiegelt wer-
den sollen (max. bis Zuordnungswert Z2). In diesem Zusammenhang 
werden die vorgesehenen Wohnbauflächen (BBP Ziegeleistr.) von Bo-
denverunreinigungen (größtenteils entsorgungsrelevant) soweit wie 
möglich befreit.  
 
 

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
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Nach Rücksprache mit der Stadt Mühlacker wird derzeit ein Bodenma-
nagementkonzept vom Ing. Büro Re2aerea, Esslingen erstellt. Dieses 
Konzept wird nach Fertigstellung mit den Beteiligten im Detail abge-
stimmt werden. 
 
Im Planbereich befindet sich der ehemalige Betriebsbrunnen der Zie-
gelei Mühlacker (Rechtswert: 34 88 960 / Hochwert: 54 24 110). Nach 
Rücksprache mit dem Bau- und Planungsamt der Stadt Mühlacker ist 
evtl. eine weitere Nutzung als Brauchwasser des benachbarten Bau-
marktes vorgesehen. Die weitere Verwendung des dortigen Brauch-
wasserbrunnens wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht begrüßt.  
 
Für die weitere Verwendung des Brunnens für Brauchwasserzwecke ist 
eine wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8 und 9 Abs. 1 Ziffer 5 WHG 
erforderlich, welche bei der unteren Wasserbehörde Enzkreis (Umwelt-
amt) zu beantragen ist.  
 
Der Brunnenstandort ist im BBP zu kennzeichnen.  
 
 
 
Abwasser / Gewässer: 
Mit dem vorliegenden vorhabensbezogenen BBP „Ziegeleistraße – Le-
bensmittelmärkte“ soll die Nahversorgung des geplanten Wohngebiets 
„Ziegelei“ sichergestellt werden. Gegen die Planung bestehen aus unse-
rer Sicht keine grundlegenden Einwände. Folgendes ist zu beachten:  
 
Das Plangebiet soll im Mischsystem entwässert werden. Dabei ist der in 
der Regenwasserbehandlungskonzeption der Stadt Mühlacker für das 
Plangebiet vorgegebene BF-Grad von 70 % einzuhalten.  
 
 
Das Plangebiet liegt nicht im Bereich eines oberirdischen Gewässers, 
aus unserer Sicht gibt es daher diesbezüglich keine konkreten Anmer-
kungen zum Vorhaben.  

Berücksichtigung 
Das Verwertungskonzept für die belasteten 
Böden wird mit dem Umweltamt abgestimmt. 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Sollte der Brunnen für Brauchwasserzwecke 
genutzt werden, wird eine entsprechende Er-
laubnis beantragt. 
 
Berücksichtigung 
Der Standort wird nachrichtlich gekennzeich-
net. 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Alle Grundstücke erhalten die Vorgabe zur 
Einhaltung eines Abflussbeiwertes. Der Befes-
tigungsgrad kann damit eingehalten werden. 
 
Keine Anregung 
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Immissionsschutz: 
Es liegt ein Zwischenbericht eines schalltechnischen Gutachtens vom 
15.09.2021 zur geplanten Bebauung im Baugebiet " Alte Ziegelei" vor. 
Um den Gesamtbeurteilungspegel - insbesondere im Allgemeinen 
Wohngebiet (WA) - abzusenken, sind im Kapitel 4 Schallschutzmaß-
nahmen formuliert. Da mögliche Emissionen durch Aggregate und 
Fahrverkehr nicht ausgeschlossen werden können, wird empfohlen, die 
schallmindernden Maßnahmen, welche im Kapitel 4.1 beschrieben sind, 
umzusetzen. Dies sind der Verzicht auf eine Anlieferung zu Nachtzeit, 
die Anlieferung im Osten oder die Einhausung des Verladebereichs im 
Westen und die Verlegung der Aggregate auf die östliche Seite des ge-
planten Lebensmittelmarktes mit Schallschutzmaßnahmen.  
 
Bei den beiden Gebäuden direkt am Kreisverkehr im Mischgebiet (MI) 
ist - wie im besagten Gutachten empfohlen - das Wohnen auszuschlie-
ßen.  
 
 
Ein aktiver Lärmschutz entlang der Ziegeleistraße (an Grünstreifen und 
Mischgebiet) könnte hier die erforderliche Lärmminderung bringen und 
ggfs. einen passiven Lärmschutz an den Gebäuden reduzieren oder 
nicht mehr erforderlich machen. Diese aktiven Lärmminderungsmaß-
nahmen würden auch in dem angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet 
(WA) zu Tag- und Nachtzeiten die Immissionen reduzieren. 
 

 
 
Berücksichtigung 
Die Anlieferungen sind eingehaust. Schallemit-
tierende Anlagen werden auf die Ostseite der 
Lebensmittelmärkte verlagert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Im angrenzenden Bebauungsplan „Alte Zie-
gelei“ wird hier ein Gewerbegebiet festgesetzt 
und Wohnen ausgeschlossen. 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
 

24. 
Landratsamt Enzkreis 
Amt für Abfallwirtschaft,  
Schreiben vom 29.03.2022 
 

[…] Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen wird aus Sicht des Ei-
genbetriebs Abfallwirtschaft wie folgt Stellung genommen: 
 
Gegen den vorgenannten Bebauungsplan bestehen keine grundsätzli-
chen Bedenken und Einwendungen. 
 
Die Einrichtung eines Müllbehälterstandplatzes bei den Lebemsmittel-
märkten wird empfohlen. 
 

Keine Anregung 
 
 
Keine Anregung 
 
 
Wird im weiteren Verfahren geprüft 
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Hinweisen wollen wir noch darauf, dass bezüglich des durch die Bautä-
tigkeit zu erwartenden Anfalls von Erdaushub ein Erdmassenausgleich 
durchgeführt werden soll. „Dabei sollen durch die Festlegung von Stra-
ßen- und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfal-
lenden Aushubmassen vor Ort verwendet werden.“ 8$ 3 Abs. 3S. 2 
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG). […] 
 

Berücksichtigung 
Es wird ein umfangreiches Bodenmanagement 
durchgeführt. Es ist vorgesehen, alle Erdmas-
sen im Gebiet unterzubringen. 
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25. 
Landratsamt Enzkreis, ehrenamtlich 
Beauftragter des Enzkreises für die 
Belange von Menschen mit Behinde-
rung, 
Schreiben vom 28.03.2022 
 

[…] Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus Sicht der Beauftragten für 
die Belange von Menschen mit Behinderung keine grundsätzlichen Be-
denken oder Einwendungen. 
 
Gerne möchte ich jedoch folgende Anregung geben: 
 
Beachtung der DIN 18040-1 - Barrierefreies Bauen / Öffentlich zu-
gängliche Gebäude 
Diese Norm beschränkt sich auf öffentlich zugängliche Gebäude, spe-
ziell auf die Teile des Gebäudes und der zugehörigen Außenanlagen, 
die für die Nutzung durch die Öffentlichkeit vorgesehen sind. 
 
Darüber hinaus möchte ich Sie auf folgendes hinweisen. 
Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 
Abschließend wir darauf hingewiesen, dass § 87 des Landes-
Behindertengleichstellungsgesetzes (L-BGG) Baden-Württemberg die 
Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr for-
dert. Zur Sicherstellung, dass alle neu errichteten Bereiche im geplan-
ten Baugebiet barrierefrei zugänglich und nutzbar sind, empfiehlt es 
sich, Barrierefreiheit von Anfang an in den Entwurf zu integrieren. 
Dadurch können teure Umgestaltungsmaßnahmen zu einem späteren 
Zeitpunkt vermieden werden. Nicht nur ältere Menschen und Menschen 
mit Behinderung, sondern auch Familien mit kleinen Kindern und Kin-
derwagen profitieren von einer barrierefrei gestalteten Umwelt. 
 
Schaffung durchgängiger, barrierefreier Wegeketten 
Bei den angedachten Maßnahmen im Verkehrsraum sollten durchgän-
gig barrierefrei nutzbare Wegeketten vorgesehen werden, damit die Le-
bensmittelmärkte für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, 
Familien mit Kinderwagen sowie Personen mit Einkaufswägen barriere-
frei erreichbar sind. Barrierefreie Wegeketten werden darüber hinaus 
durch erschütterungsarme, berollbare und rutschhemmende Bodenbe-
läge; sichere, taktil und visuell gut wahrnehmbare Abgrenzungen ver-
schiedener Funktionsbereich; stufenlose Wegeverbindungen für Roll-
stuhl- oder Rollatornutzer, Familien mit Kinderwagen oder Personen mit 

Keine Anregung 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die öffentlich zugänglichen Bereiche der Le-
bensmittelmärkte werden barrierefrei errichtet. 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Lebensmittelmärkte werden barrierefrei 
ausgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes der Le-
bensmittelmärkte werden die Verkehrsflächen 
barrierefrei errichtet. 
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Einkaufswägen; eine taktil wahrnehmbare und visuell stark kontrastie-
rende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen sowie eine 
einheitliche Gestaltung von Leitsystemen (insbesondere für blinde und 
sehbehinderte Menschen) erreicht. 
 
Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung 
Bei der Realisierung von Parkplätzen sind ausreichend Parkmöglichkei-
ten für Menschen mit Behinderung vorzusehen. Zudem sollte daran ge-
dacht werden, dass weitaus mehr Personen mit Behinderung als die of-
fiziell Berechtigten breitere und zielnah gelegene Parkmöglichkeiten 
benötigen. Daher sollten bedarfsgerecht und in Nähe der Eingänge wei-
tere Parkmöglichkeiten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Barrierefreiheit auch im Innenbereich berücksichtigen 
Auch im Innenbereich der Lebensmittelmärkte sollte auf eine umfas-
sende Barrierefreiheit geachtet werden. Behindertentoiletten für Kun-
den*innen mit Behinderung sollten ebenfalls zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Ich freue mich, wenn dies entsprechend berücksichtig wird und stehe 
für Rückfragen gerne zur Verfügung. […] 
 

 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Im Eingangsbereich werden nicht nur breitere 
Parkplätze für Menschen mit Behinderungen, 
sondern z.B. auch für Familien, vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
Siehe oben 
 

26. 
Landratsamt Enzkreis 
Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung,  
Schreiben vom 22.04.2022 
 

Flurneuordnung: 
Im Planungsbereich befindet sich kein vorhandenes und kein geplantes 
Flurneuordnungsverfahren. Die Belange der Flurbereinigungsbehörde 
sind nicht berührt. 
 
Vermessung: 
Aus Sicht des Vermessungsamtes bestehen keine Bedenken und An-
regungen. 
 

Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 

27. 
Landratsamt Enzkreis 
Gesundheitsamt,  

[…] nach Einsichtnahme in die vorhandenen Planunterlagen bestehen 
gegen das oben genannte Vorhaben keine Einwände.  
 

Keine Anregung 
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Schreiben 21.03.2022 
 

Eventuelle negative Auswirkungen der Maßnahmen auf das Grundwas-
ser und die Trinkwasserversorgung sind zu vermeiden. […] 
 

Berücksichtigung 
Derzeit sind keine Anhaltspunkte dafür vorhan-
den, dass das Vorhaben negative Auswirkun-
gen auf das Grundwasser oder die Trinkwas-
serversorgung mit sich bringt. 
 

28. 
Naturschutzbund Deutschland 
 

Kein Eingang  

29. 
Naturschutzzentrum (BUND) 
 

Kein Eingang   

30. 
Polizeidirektion Pforzheim, 
Schreiben vom 14.04.2022 
 

[…] aus verkehrspolizeilicher Sicht steht den Planungen derzeit nichts 
entgegen; es bestehen aktuell keine Einwände oder Anregungen.  
 

Keine Anregung 

31. 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Abteilung 2 Wirtschaft, Raumord-
nung, Bau-, Denkmal- und Gesund-
heitswesen,  
Schreiben vom 12.04.2022 

[…] In unserer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde nehmen 
wir folgendermaßen Stellung:  
 
Mit der vorliegenden Planung sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit einer 
Verkaufsfläche (VKF) von max. 2.250 m² sowie eines Lebensmitteldis-
counters mit einer VKF von max. 1.200 m² geschaffen werden. Die Pla-
nung ist ein Bestandteil der angedachten städtebaulichen Entwicklung 
auf einem ehemaligen Ziegeleigelände, welche neben Einzelhandels-
nut-zungen (Lebensmittelmärkte, Baumarkt) die Entwicklung eines 
neuen Wohngebietes für zukünftig ca. 1.200-1.500 Einwohner vorsieht 
und in insgesamt drei Bebauungsplänen planerisch vorbereitet werden 
soll. Der Geltungsbereich des vorliegenden Entwurfs umfasst eine Flä-
che von ca. 1,7 ha. Die geplanten Festsetzungen liegen noch nicht vor.  
 
In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald ist die 
betreffende Fläche als bestehende Siedlungsfläche (Gewerbe / Indust-
rie) dargestellt. Im gültigen Flächennutzungsplan der vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Mühlacker / Ötisheim ist das Plangebiet als ge-

Keine Anregung 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
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plante Sonderbaufläche dargestellt. Die Darstellung entspricht an dieser 
Stelle der künftig angedachten Nutzung. Belange der Raumordnung 
stehen insoweit nicht entgegen.  
 
Bei den vorgesehenen Märkten handelt es sich um eine Verlagerung 
und Erweiterung zweier außerhalb des Plangebiets bereits ansässiger 
Märkte. Hierbei soll die VKF des Lebensmittelvollsortimenters vom 
1.500 m² auf 2.250 m², die des Lebensmitteldiscounters von 800 m² auf 
1.200 m² erweitert werden. Bei den Vorhaben handelt es sich somit um 
zwei großflächige Einzelhandelsvorhaben, bei denen die Einhaltung der 
einzelhandelsbezogenen raumordnerischen Vorgaben zu prüfen sind. 
Die vorliegende Verträglichkeitsuntersuchung (Dr. Donato Acocella 
Stadt- und Regionalentwicklung GmbH, Juni 2021) kommt diesbezüg-
lich zum Ergebnis, dass die relevanten Ge- und Verbote eingehalten 
werden können. Die Ergebnisse der Untersuchung sind für uns nach-
vollziehbar, Anregungen oder Hinweise werden nicht vorgetragen. […] 
 

 
 
 
 
Keine Anregung 
 

32. 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(2022) 

[…] wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. Damit wir für Sie tätig wer-
den können, bitten wir Sie den beigefügten Antrag auszufüllen, zu un-
terschreiben und mit Lageplänen an uns zurück zu senden. 
 
Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, 
die während des 2. Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld 
von jeglichen Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtserfor-
schung in Form einer Auswertung von Luftbildern der Alliierten durchzu-
führen. Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als poten-
tielle Kampfmittelverdachtsflächen einzustufen. 
 
Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-
Württemberg allerdings Luftbildauswertungen für Dritte, zur Beurteilun-
gen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf vertragli-
cher Basis nur noch kostenpflichtig durchführen. 
 
Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt wer-
den. Die dafür benötigten Formulare können auch unter www.rp-

Berücksichtigung 
Der Antrag ist unterschrieben und zurückge-
sendet worden. 
 
Berücksichtigung 
Eine Auswertung von Luftbildern ist bereits er-
folgt. Diese zeigt, dass weitere Maßnahmen im 
Zuge der Erschließung der Baugebiete erfor-
derlich werden. 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
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stuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) gefunden werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch den Anhang. 
 
Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zur Zeit mind. 20 Wo-
chen ab Auftragseingang. Eine Abweichung von der angegebenen Be-
arbeitungszeit ist nur in dringenden Fällen (Gefahr in Verzug) möglich. 
Bitte sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab. 
 
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass sich aufgrund der 
VwV-Kampfmittelbeseitigungsdienst des Innenministeriums Baden-
Württemberg vom 31.08.2013 (GABl. S. 342) die Aufgaben des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg auf die Entschär-
fung, den Transport und die Vernichtung von Kampfmitteln beschrän-
ken. Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die Suche nach 
und die Bergung von Kampfmitteln kann vom Kampfmittelbeseitigungs-
dienst nur im Rahmen seiner Kapazität gegen vollständige Kostener-
stattung übernommen werden. Soweit der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst nicht tätig werden kann, sind für diese Aufgaben gewerbliche Un-
ternehmen zu beauftragen. […] 
 

 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 

33. 
Regionalverband Nordschwarzwald, 
Schreiben vom 29.03.2022 

[…] 
 vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren. Das Gelände der ehe-
maligen Ziegelei soll neu entwickelt werden. Das städtebauliche Kon-
zept sieht neben einem Wohngebiet und einem Baumarkt auch zwei 
Lebensmittelmärkte vor. Die Lebensmittelmärkte liegen derzeit weiter 
nördlich (Aldi-Markt) und weiter östlich (Edeka-Markt) des Plangebietes 
und sollen auf das Gelände der Ziegelei verlagert werden. Im Zuge der 
Verlagerung ist auch eine Erweiterung der Verkaufsflächen von derzeit 
1.500 m² auf 2.250 m² (Edeka-Markt) und von 800 m² auf 1.200 m² (Al-
di-Markt) vorgesehen. Für die Vorhaben liegt eine Verträglichkeitsun-
tersuchung vor (Dr. Donato Acocella Stadt- und Regionalentwicklung 
GmbH). Die Untersuchung kommt nachvollziehbar zum Ergebnis, dass 
die raumordnerisch relevanten Ge- und Verbote (Konzentrationsgebot, 
Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot und Integrationsgebot) ein-
gehalten werden können.  

 
Keine Anregung 
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Wir bewerten die Planung wie folgt:  
Als Mittelzentrum ist die Stadt Mühlacker für die Ansiedlung von Einzel-
handelsgroßprojekten geeignet. Der Standort liegt im Umfeld eines 
neuen Wohngebietes, das für insgesamt rund 1.400 Einwohner geplant 
ist. Auch bei Wegfall der bisherigen Standorte verbessert sich die Nah-
versorgungssituation, da mit dem neuen Standort mehr Einwohner als 
bisher fußläufig versorgt werden können. Das Integrationsgebot ist so-
mit eingehalten. Das Kongruenzgebot ist ebenfalls eingehalten, da rund 
78 % des Umsatzes aus Mühlacker selbst stammen. Die hierfür zu-
grunde gelegten Flächenleistungen werden mitgetragen. Zum Beein-
trächtigungsverbot stellt die Verträglichkeitsuntersuchung Umsatzum-
verlagerungen von max. 9 – 11 % fest. Da sich die höchste Umsatzum-
verteilung mit rd. 11 % gegen den sonstigen Bestand in integrierten La-
gen in der Kernstadt Mühlacker auf Betriebe bezieht, die Nahrungs-/ 
Genussmittel lediglich als Randsortiment führen oder sehr spezialisiert 
sind (Tankstellenshop, Bahnhofskiosk, Getränkemarkt), wird die Ein-
schätzung des Gutachters geteilt, dass dort nicht von erheblichen Aus-
wirkungen auszugehen ist.  
 
Zusammenfassend tragen wir keine Bedenken gegenüber dem Bebau-
ungsplan vor.  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass aktuell in Dürrn ein Lebensmittel-
markt geplant ist. Wir regen daher an, zu prüfen, ob sich die Planungen 
in Mühlacker auf diesen Markt, der eine Nahversorgungsfunktion über-
nehmen soll, auswirken können.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Der Lebensmittelmarkt in Dürrn ist baupla-
nungsrechtlich gesichert, tatsächlich aber noch 
nicht gebaut. Ob und in welcher Form er tat-
sächlich realisiert wird ist unklar. Er nimmt 
praktisch ausschließlich Nahversorgungsfunk-
tionen für die Gemeinde Ölbronn-Dürrn wahr. 
Aufgrund seiner Lage am westlichen Ortsrand 
und der dortigen Nähe zu Märkten in Pforz-
heim, insbesondere aber im benachbarten 
Bauschlott sind negative Auswirkungen der 
Märkte im Ziegeleigelände auf diesen Standort 
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Wie im Vorfeld besprochen, ist zwingende Voraussetzung für die Neu-
ausweisung des Standorts an der Ziegeleistraße, dass die Baurechte 
an den Altstandorten aufgegeben werden. Dazu gab es im Vorfeld eine 
Einigung, dass sich die Grundstückseigentümer zur Aufgabe der Bau-
rechte im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags verpflichten.  
 
 
 
 
 
 
 
Wir bitten um Überlassung eines Exemplars des Vertrages im weiteren 
Verfahren. […] 
 

nicht zu erwarten. 
 
Berücksichtigung 
Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung 
wird getroffen.  
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan des bisheri-
gen Grundstückes Aldi wird nicht geändert. 
Hier ist ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt, 
weshalb der Aldi dort auch nicht großflächig zu-
lässig ist. Der Bebauungsplan des Grundstü-
ckes Edeka muss geändert werden, denn er 
setzt ein SO Einzelhandel fest.  
 
Berücksichtigung 
Dem Regionalverband wird die vertragliche 
Vereinbarung zur Verfügung gestellt. 
 

34. 
Sparkassen Informationstechnologie 
GmbH und Co Planauskunft 
2022 

[…] Im angefragten Bereich haben wir Infrastruktur verlegt. Nähere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Plan im Anhang. Bitte ho-
len Sie weitere Planauskünfte bei anderen Leitungsträgern ein. 
 
 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die beigefügte Planaus-
kunft aufgrund von Veränderungen vor Ort, welche sich in einzelnen 
Fällen unserer Kenntnis entziehen, nicht zwingend dem momentanen 
Ist-Zustand entspricht und deshalb nur zu Übersichtszwecken dient. Die 
Planauskunft befreit Sie somit nicht davon, vor Baubeginn die Maße zu 
prüfen und darauf zu achten, dass unsere Kabel nicht beschädigt wer-
den. 
 
Bitte beachten Sie bei der Durchführung Ihrer Arbeiten die Anweisun-
gen unseres Kabelmerkblattes. 
 
 

Berücksichtigung 
Die Erhebung der Bestandsleitungen ist im 
Rahmen der Erschließungsplanung durchge-
führt. 
 
Berücksichtigung 
Wird im Rahmen der Erschließung berücksich-
tigt. 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Wird im Rahmen der Erschließung berücksich-
tigt. 
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Unsere Leitungsauskünfte sind vier Wochen gültig. 
[…] 
 

Keine Anregung 
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35. 
Stadtwerke Mühlacker, Schreiben 
vom 14.03.2022 

[…] 
gegen den oben genannten Bebauungsplan, haben die Stadtwerke 
Mühlackeracker keine Belange. […] 
 

 
Keine Anregung 

 

Anlage: Leitungsplan  
der Stadtwerke 
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36. 
Stadtwerke Mühlacker 
Stadtverkehr 
 

Kein Eingang  

37. 
Stadtwerke Mühlacker 
Stadtbus 
 

Kein Eingang  

38. 
Südwestrundfunk SWR, 
Schreiben vom 24.03.2022 

[…] unsere gesetzliche Aufgabe der Rundfunkversorgung wird durch 
das Vorhaben nicht direkt berührt. Es sind derzeit keine bestehenden 
oder geplanten Richtfunkstrecken des SWR betroffen. 
 
Wir weisen ferner darauf hin, dass der Empfang von Hörfunk- und 
Fernsehprogrammen durch bauliche Veränderungen gestört werden 
kann. Insbesondere großflächige reflektierende Strukturen wie z. B. me-
tallische Fassadenverkleidungen sind potentiell geeignet, Störungen 
des Rundfunkempfangs zu verursachen. Um derartige Störungen zu 
vermeiden, sind Ihrerseits bereits bei der Planaufstellung entsprechen-
de Vorkehrungen zu treffen. 
 
 
 
Für den Fall von Abschattungen durch Hochbauten können die Bauher-
ren beispielsweise zu Maßnahmen verpflichtet werden, die den be-
troffenen Rundfunkteilnehmern wieder einen ungestörten Empfang er-
möglichen. Grundsätzlich sollte sichergestellt werden, dass den Be-
wohnern die Montage von Empfangsantennen möglich ist. […] 
 

Keine Anregung 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Der Ausschluss von z.B. metallischen Fassa-
denverkleidungen stellt keine übliche Festset-
zung im Rahmen von Bebauungsplänen dar. 
Aufgrund der vorgesehenen Bebauungsstruktu-
ren innerhalb des Plangebietes wird auch kein 
Risiko für eine solche Fassadengestaltung ge-
sehen. Auf eine entsprechende Festsetzung 
wird daher verzichtet. 
 
Berücksichtigung 
Die Montage von Empfangsantennen wird 
durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt. 

39. 
Transnet BW,  
Schreiben vom 25.03.2022 

[…] wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Lei-
tungsdokumentation abgeglichen. 
 
Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Alte Ziegelei" in 
Mühlacker betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine Höchst-
spannungsfreileitung. Daher haben wir keine Bedenken und Anmer-
kungen vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 

Keine Anregung 
 
 
Keine Anregung 
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erforderlich. […] 
 

 

40. 
Zweckverband Bodenseewasserver-
sorgung,  
Schreiben vom 14.03.2022, 
05.04.2022 

Schreiben vom 14.03 2022  
[…] im Bereich der beiden oben genannten Bebauungspläne befinden 
sich weder vorhandene noch geplante Anlagen der BWV. Allerdings ist 
der Bebauungsplan "Alte Ziegelei" im südlichen Straßenbereich betrof-
fen. Sie erhalten eine gesonderte Stellungnahme.  
 
Es werden daher keine Bedenken gegen die oben genannten Bebau-
ungspläne erhoben. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 
sinnvoll. […] 
 
Schreiben vom 05.04.2022 
[…] 
Hier: AL Mühlacker-Lindach DN 250 GGG Ty  
Entleerungsschacht E3 mit Entleerungsleitung in  
[…] 
die 3 oben genannten Bebauungspläne Im Bereich der alten Ziegelei in 
Mühlacker haben wir geprüft. In diesem Schreiben erhalten Sie Be-
standspläne unserer Anlagen, die durch die Maßnahme tangiert wer-
den. 
 
Im Bebauungsplan „Alte Ziegelei” befinden sich unsere Anlagen inner-
halb des Geltungsbereiches. 
 
 
Bei den zwei anderen Bebauungsplänen „Ziegeleistraße Lebensmittel-
märkte" sowie „Ziegeleistraße Baumarkt” außerhalb. Da sich die Anla-
gen der Bodensee-Wasserversorgung hier im Nahbereich befinden, 
sollten sie im Zuge der Erschließung dennoch beachtet werden. 
 
Im südlichen Bereich der Planungsgebiete verläuft unsere Versor-
gungsleitung AL Mühlacker-Lindach DN 250 GGG Ty mit Anlagen, ent-
lang bzw. in der Ziegeleistraße. Diese Leitung mit Beschreibung (Di-
mension und Bauart) und der zugehörige Sicherheitsstreifen sind im 

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
 
Berücksichtigung 
Wird im Rahmen der Erschließung berücksich-
tigt. 
 
 
Keine Stellungnahme 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
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zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes noch zu berücksichtigen. Die 
Anlagen der BWV befinden sich mittig innerhalb eines Schutzstreifens 
von 6 Meter Breite. Dieser ist in der Regel über beschränkte persönli-
che Dienstbarkeiten bzw. entsprechende Vereinbarungen rechtlich ge-
sichert.  
 
Hier geltende Nutzungseinschränkungen sind unseren Schutz- und Si-
cherheitshinweisen zu entnehmen. 
 
Unter anderem sind der BWV nachfolgend aufgeführte Maßnahmen 
bzw. Planungen rechtzeitig vorab schriftlich zur Freigabe vorzulegen: 

- Baumaßnahmen auf Flurstücken mit Versorgungsanlagen der 
BWV (Gebäude, Wege-, Gewässerausbau usw.) 

- Geländeveränderungen (Abtragung, Aufschüttung, Befestigung 
etc.) 

- Querungen von Ver- und Entsorgungsleitungen (Kanal, Wasser 
etc.) 

- Maßnahmen außerhalb des Schutzstreifens mit nachteiligen 
Beeinträchtigungen auf BWV-Anlagen (Gründungen, Hangab-
tragungen u.ä.) 
 

Zum sicheren Betrieb und zur Reduzierung von späteren Folgeaufwen-
dungen bitten wir die nachgenannten Punkte in Ihre weitere Planung 
einzubeziehen: 

- Bündelung von kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen im 
Bereich von BWV-Trassen 
 
 

- Gewährleistung des uneingeschränkten Zugangs zu den BWV-
Anlagen durch Ausweisung von öffentlichen Flächen im Bereich 
des Schutzstreifens wie bspw. Grünflächen, Wege etc. 

 
 

- Übertrag der bestehenden Leitungsrechte der BWV auf neu 
ausgewiesene Grundstücke im Rahmen der Baulandumlegung, 

 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Keine der Maßnahmen ist im Rahmen der Er-
schließungsplanung vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
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Flurbereinigung etc. Dies gilt auch für öffentliche Flächen wie 
Straßen, Wege usw. 

 
Für die Berücksichtigung unserer Belange möchten wir uns im Voraus 
bedanken. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren.  
 
[…] 

ße – Lebensmittelmärkte“. 
 
 
Siehe oben 
 
 
Berücksichtigung 
Der Zweckverband Bodenseewasserversor-
gung wird weiter an den Bebauungsplanverfah-
ren beteiligt. 
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41. Verkehrsclub BW – VCD,  
Schreiben vom 12.04.2022 

[…] nachstehend erhalten Sie unsere Stellungnahme zu den o.g. Be-
bauungsplanverfahren:  
 
[…] 
 
Die verkehrsgünstige Lage am Bahnhof Mühlacker vermeidet weite 
Wege, umso bedauerlicher ist, dass diese guten Voraussetzungen sich 
kaum in der Planung widerspiegeln. Vielmehr wird hier recht „konventi-
onell“ mit hohen Stellplatzschlüsseln beim Wohnungsbau und vielen 
Parkplätzen bei Einzelhandel und Baumarkt geplant. 
  
 
 
 

Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Die Lagegunst direkt am Bahnhof Mühlacker 
wird erkannt und bei der Planung berücksich-
tigt.  
 
Es liegt in der Verantwortung der Stadt, die ge-
forderte Anzahl an Stellplätzen einerseits so zu 
gestalten, dass er Anreize zur klimafreundli-
chen Mobilität und zur Nutzung der lagegünsti-

Anlage: Leitungsplan der BWV 
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1. Klimaschutz  
Der VCD kann nicht erkennen, dass die Planungen an den Klima-
schutzgesetzen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg aus-
gerichtet sind und lehnt diesen Entwurf ab. U.E. müssen die Vorgaben 
des Klimaschutzgesetzes berücksichtigt werden – insbesondere beim 
Mobilitätskonzept und den vorgeschriebenen Stellplätzen besteht Ände-
rungsbedarf.  
 
Zweck des Klimaschutzgesetzes des Bundes (KSG) ist es, zum Schutz 
vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der 
nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen 
Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage bildet die Verpflichtung nach 
dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 
1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen 
ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie 
möglich zu halten (§ 1 KSG). Als nationale Klimaschutzziele wurden in 
§ 3 KSG Minderungen der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um 65% bis zum Jahr 2030 und um 85% bis zum Jahr 2040 festgelegt. 
Bis 2045 soll Klimaneutralität erreicht werden. Es gibt sektorbezogene 
Teilziele mit Vorgaben für jedes Jahr. Im Verkehrssektor sollen die 
Emissionen von 2020 bis 2030 um 43% reduziert werden.  
Entscheidend für die kommunale Planung ist hier § 13 KSG: 
 
§ 13 Berücksichtigungsgebot 
(1) Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und 

gen Mobilitätsalternativen schafft, dass er zum 
anderen aber den konkreten Mobilitätsbedürf-
nissen der Bevölkerung gerecht wird. 
 
Die Parkierung des Wohngebietes und des 
Baumarkts betrifft nicht den Bebauungsplan 
„Ziegeleistraße – Lebensmittelmärkte“. 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Für die Lebensmittelmärkte wird kein separates 
Mobilitätskonzept erstellt. An der Anzahl Stell-
plätze wird aus o.g. Gründen festgehalten. 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
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Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu seiner Erfül-
lung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Die Kompetenzen der Län-
der, Gemeinden und Gemeindeverbände, das Berücksichtigungsgebot 
innerhalb ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche auszugestalten, blei-
ben unberührt. Bei der Planung, Auswahl und Durchführung von Inves-
titionen und bei der Beschaffung auf Bundesebene ist für die Vermei-
dung oder Verursachung von Treibhausgasemissionen ein CO2-Preis, 
mindestens der nach § 10 Absatz 2 Brennstoff-Emissionshandelsgesetz 
gültige Mindestpreis oder Festpreis zugrunde zu legen.  
Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat dazu operative Ziele 
zur Erreichung der Minderungsziele im Verkehrssektor bis 2030 erstellt: 
 

 
 
Aus heutiger Sicht müssen alle diese fünf Punkte realisiert werden, um 
die gesetzlich vorgegebene Treibhausgasminderung bis 2030 zu errei-
chen. 
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§ 13 KSG bedeutet, dass die Stadtplanung diese Ziele zu berücksichti-
gen hat. Von den o.g. fünf Zielen sind mindestens drei bei diesen Be-
bauungsplänen betroffen: „Verdoppelung des ÖVs“, „Ein Drittel weniger 
KFZ-Verkehr in den Städten“ sowie „Jeder zweite Weg selbstaktiv zu 
Fuß oder mit dem Rad“. Insofern müssen die Bebauungspläne darauf 
hinwirken, dass diese Ziele erreicht werden können.  
 
Dies ist bei den vorliegenden Bebauungsplänen jedoch nicht ersichtlich. 
Zwar wird in der Sitzungsvorlage 20/2022 ausgeführt: Die Nähe zur In-
nenstadt mit ihrer vielfältigen Infrastruktur, zum Bahnhof und zur freien 
Landschaft ermöglicht es, viele Ziele zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu 
erreichen. Ein Anschluss an den Busverkehr mit zwei Haltestellen im 
Gebiet und ein Carsharing-Konzept sollen die Bewohner außerdem 
beim teilweisen Verzicht auf motorisierten Individualverkehr unterstüt-
zen.  
 
Doch es fehlen dann die weiteren Maßnahmen, damit der Verzicht auf 
den motorisierten Individualverkehr tatsächlich erfolgen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
3. Nahversorgung  
Die städtebauliche Lage des Areals in unmittelbarer Nähe zum ÖPNV / 

Berücksichtigung 
Die Lebensmittelmärkte „Ziegeleistraße - Le-
bensmittelmärkte“ bringen schon durch ihre 
zentrale Lage am Bahnhof und an der Innen-
stadt beste Voraussetzungen mit, die genann-
ten Ziele weit überdurchschnittlich zu erfüllen. 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Lebensmittelmärkte profitieren durch ihre 
unmittelbare Nähe zum Wohngebiet „Alte Zie-
gelei“ von den dort geplanten Maßnahmen, die 
einen Umstieg vom privaten PKW auf andere 
Formen der Mobilität attraktiv machen: 
- Carsharingangebot geplant 
- Buslinie durch das Gebiet 
- Attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen 

in die Stadt. 
- Angebot von Carsharing dort, wo auch der 

Zweitstellplatz untergebracht wird, so dass 
der Weg zum privaten Zweitwagen nicht kür-
zer ist als zum Carsharing-Fahrzeug 

 
 
 
Teilweise Berücksichtigung 
Innerhalb des vorhabenbezogenen Bebau-
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Regionalbahnhof Mühlacker sowie eine sehr gute Nahversorgung im 
Umkreis der 15-min-Stadt bietet besonders attraktive Bedingungen für 
den Fuß- und Radverkehr. Wir fordern, bei der Planung der Nahversor-
gung nicht nur auf das Angebot von großen Discountern zu setzen, 
sondern auf eine gute Durchmischung wohnortnaher Dienstleistungen 
und Versorgungseinrichtungen zu achten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
Hier wäre insbesondere eine zusätzliche Querung der Bahnanlagen mit 
Zugang zu den Bahnsteigen als Entlastung der Bahnunterführung und 
als oberirdische Querung in Betracht zu ziehen, die direkt am Ende des 
Busbahnhofs beim geplanten Radparkhaus endet. Damit würde die An-
bindung an den ÖPNV weiter verbessert werden. 
 
 
 
 
 
7. Mischnutzung der Parkflächen  
Durch die Mischnutzung von Parkplätzen könnte insgesamt der Stell-
platzbedarf weiter reduziert werden: So könnten Besucherparkplätze für 
die Senioreneinrichtung abends auch von Bewohnern des Wohngebie-
tes genutzt werden. Entsprechend könnten auch die Parkplätze des 
Baumarktes und der Einkaufsmärkte abends von Bewohnern des 
Wohngebietes genutzt werden. 
 
 

ungsplanes „Ziegeleistraße – Lebensmittel-
märkte“ sind zwei größere Lebensmittelmärkte 
vorgesehen. Diese Märkte sind dabei bereits 
entlang der Vetterstraße vorhanden und verla-
gern lediglich ihren Standort in Richtung Innen-
stadt, womit gleichzeitig eine Vergrößerung der 
Verkaufsflächen einhergeht. Im bestehenden 
Sondergebiet Fachmärkte sind bestehende 
Fachmärkte vorhanden und weiterhin zulässig. 
Darüber hinaus sind in den Allgemeinen 
Wohngebieten weitere Läden, nicht störende 
Handwerksbetriebe und diverse Dienstleistun-
gen zulässig. 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Mit einer Breite von ca. 150 m über die Gleis-
anlagen würde eine oberirdische Querung ein 
riesiges Bauwerk darstellen, welches südlich 
der Gleise mindestens eine Höhe von 7 m auf-
weisen würde. Abgesehen von den enormen 
Kosten, die diese Brücke mit sich bringen wür-
de, ist auch eine städtebauliche Einbindung auf 
der Südseite, bei dieser Höhenlage, schwierig. 
 
Keine Berücksichtigung 
Die Mitnutzung der Märkteparkierung ist in der 
Praxis problembehaftet: Märkte sind heute bis 
gegen 21:00 Uhr geöffnet, so dass sich ein 
Überschneidungsbereich 17-21 Uhr ergibt, in-
nerhalb dessen der Parkplatz noch für die 
Kunden des Marktes benötigt werden, die Be-
wohner des Wohngebiets aber bereits einen 
Stellplatz brauchen. In der Praxis wird dies da-
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[…] 
 
9. ÖV-Konzeption  
Zwar werden in der Vorlage zwei anzulegende Bushaltestellen im Ge-
biet beschrieben, doch ein ÖV-Erschließungskonzept mit Linienführung 
bis in die Innenstadt fehlt. Auch ist nicht erkennbar, dass bei der Bahn-
unterführung Bushaltestellen zur Verknüpfung vorgesehen sind. Ange-
sichts der geringen Dimensionierung des heutigen ZOBs und unter Be-
rücksichtigung des Ziels der Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 
(ausgehend vom Vor-Corona-Stand) ist eine Entlastung des heutigen 
ZOBs durch Führung von Buslinien auch über die Ziegeleistraße sinn-
voll. Zusammen mit der unter 5. aufgeführten zusätzlichen Querung der 
Bahngleise schlagen wir einen zweiten Bushalt am Bahnhof an der Zie-
geleistraße mit mindestens je zwei Richtungshaltestellen vor. Eine 
denkbare Linienführung für ein Bussystem durch das Ziegeleiareal wäre 
eine Linie Senderhang – Gymnasium – Erich-Fuchslocher-Platz – 
Bahnhof (Ziegeleistraße) – Vetterstraße – Durchfahrt durch Ziegeleia-
real – Bahnhof (Ziegeleistraße). Damit wäre das Wohngebiet an Innen-
stadt, Gymnasium und Sporteinrichtungen angebunden – auch der 
Aischbühl bekäme damit erstmals eine ÖV-Anbindung an die Innen-
stadt, wenn dort eine Haltestelle eingerichtet würde. Weitere Buslinien 
entweder aus Richtung Lienzingen oder Heidenwäldle / Eckenweiher 
könnten ebenfalls direkt auf der Ziegeleistraße fahren und damit kürze-
re Fahrzeiten zur Haltestelle Bahnhof erzielen bzw. könnten auch die 
Einkaufsmärkte direkt anbinden (z.B. entfällt durch die Verlagerung des 
Edekas eine noch fußläufige Einkaufsmöglichkeit für Einwohner des 
Heidenwäldles und des Eckenweihers). 

zu führen, dass die Bewohner mehr Fahrzeuge 
anschaffen als tatsächlich im Gebiet Platz fin-
den.  
 
Die Parkierung der Senioreneinrichtung betrifft 
nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistraße – Le-
bensmittelmärkte“. 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Die beiden Bushaltestellen im Wohngebiet „Al-
te Ziegelei“ decken den Bedarf des Gebiets ab. 
Hinzu kommt eine Bedarfshaltestelle an der 
Ziegeleistraße, die perspektivisch auch als vol-
le Haltestelle genutzt werden kann. Die weite-
ren – umfangreichen - Überlegungen sind nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 
„Alte Ziegelei“, sondern eines parallel zu erar-
beitenden ÖV-Anbindungs-Konzepts, das aber 
im Bebauungsplan nicht abzubilden ist.  
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Zusammenfassung: Wir sehen dringenden Handlungsbedarf bei der 
Zahl der einzurichtenden Stellplätze. Eine signifikante Minderung ge-
genüber dem Entwurf ist zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes 
und des Landes zwingend erforderlich. Dies führt auch zu niedrigeren 
Baukosten für die Eigentümer. Einige andere Details sollten im Interes-
se der Akzeptanz und Attraktivität ebenfalls modifiziert werden. […] 
 

42. 
Eigenbetrieb Stadtentwässerung, 
Schreiben vom 28.03.2022 

Bebauungspläne „Alte Ziegelei“ und „Ziegeleistraße – Lebensmit-
telmärkte und Baumarkt“ 
Stellungnahme Eigenbetrieb im Rahmen der frühzeitigen Behördenbe-
teiligung 
 Im aktuellen AKP wurden die Flächenabflüsse aus der gesamten Zie-

gelei auf den früheren Bestand (einschl. Drosselung/Rückhaltung im 
Retentionsteich) und eine Erweiterungsfläche (West) mit 65% Versie-
gelung berücksichtigt; 

 
 Der Planentwurf geht über die bisherige AKP und FNP‐Grenze hinaus 
 
 Die künftige Umnutzung und Erschließung als Bau‐ und Mischgebiet 

bewirkt eine massive Entsiegelung bzw. Reduzierung dieser Ansätze; 
es sind im Wohngebiet, bei ortsüblicher Erschließung und Bebauung, 
Ansätze von ca. 35% Versiegelung, bei „Mischflächen“ max. 65% 
auszuführen / anzustreben; 

 
 Die weiterführenden öffentlichen Kanäle sind zunächst für einen ins-

gesamt deutlich höheren Abfluss aus dem zu überplanenden Gebiet 
nachgewiesen; es ist sicher zu stellen, dass keiner der bestehenden 
Kanalstränge über die dort genannten Abflüsse hinaus belastet wird. 

 
 
 Die B‐Pläne Ziegelei und der aktuell weiter in Planung befindliche 

B‐Plan Vetterstraße sind insoweit aufeinander abzustimmen, dass 
aus beiden Flächen der bisher zulässige Gesamtabfluss in der Vet-
terstraße nicht überschritten wird. 

 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Berechnung der Kanäle ist im Rahmen der 
Erschließungsplanung erfolgt. Für die neu hin-
zukommenden privaten Flächen wird ein Ab-
flussbeiwert festgesetzt. 
 
Berücksichtigung 
Ist im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt.  
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 Von der Mischwasserkanalisation getrennte Niederschlagswasserbe-

seitigung ist mangels versickerungsfähiger Böden bzw. Vorfluter im 
Plangebiet nicht möglich; die Mischwasserbehandlung für das Ein-
zugsgebiet findet gem. AKP am / über das RÜB 4.40 (AOK) mit Über-
lauf in den Erlenbach statt; 

 
 Für den Bereich nördlich mit Ableitung über Retentionsteich und wei-

terführend Vetterstraße ist zunächst Trennkanalisation erforderlich (s. 
unten: Biotop und Retention). 

 
 Die rechnerisch ggf. erforderliche Retention über den Teich ist im nö-

tigen Umfang zur Entlastung des Kanals Vetterstraße auch künftig 
baulich / technisch sicher zu stellen, Zu- und Ablaufbauwerke sind im 
erforderlichen Umfang zu erhalten und zu ertüchtigen; 

 
 Ausführung und Betrieb muss allerdings dem Teich als Biotop auch 

künftig gerecht werden (z.B. Pflege/Bewuchs etc.); der künftige Un-
terhalt / Pflege des Biotops bleibt im weiteren Verfahren zu klären; 

 
 Für alle südlichen Gebietsflächen mit Ableitung in das System Ziege-

leistraße ist eine „normale“ Mischkanalisation im Geltungsbereich 
möglich und auch sinnvoll; 

 
 Neue Ausleitungen sind laut AKP bisher nur im Bereich der geplanten 

Erweiterung (bei der Bahnunterführung) berücksichtigt ‐ die An-
schlüsse sind insgesamt mit uns abzustimmen; 

 
 Bestehende Anschlussleitungen an die öffentliche Kanalisation sind, 

soweit künftig nicht mehr verwendet, sachgerecht stillzulegen und 
ggf. rückzubauen (in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb) 

 
 Jedes Grundstück bzw. bauliche Einheiten sind mit einem Hausan-

schluss im erforderlichen DN (in der Regel DN 150) zu erschließen, 
erforderlichenfalls sind Leitungsrechte für gemeinsame Nutzungen zu 

 
Berücksichtigung 
Ist im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt.  
 
 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
 
 
Keine Anregung 
Betrifft nicht den Bebauungsplan „Ziegeleistra-
ße – Lebensmittelmärkte“. 
 
Berücksichtigung 
Ist im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt.  
 
Berücksichtigung 
Ist im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt.  
 
Berücksichtigung 
Wird im Rahmen der Erschließung umgesetzt. 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Derzeit sind weder private gemeinsame noch 
öffentlichen Leitungen auf Privatgrund vorge-
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sichern. Auch falls öffentliche Erschließung über künftige Privatflä-
chen erfolgt, sind entsprechend Leitungsrechte im B‐Plan zu sichern; 

 
 Hofflächen, Wege und Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Aus-

führung herzustellen ‐ dies sollte auch z.B. bei den Gehwegen ange-
strebt / realisiert werden 

 
 Alle Dächer sollen mit Dachbegrünung ausgeführt werden; 
 
 
 
 Es sind die erforderlichen Betrachtungen / Überflutungsnachweise für 

Starkregeereignisse zu führen; dies kann als Gesamtgebietsbetrach-
tung bzw. auch bezogen auf Erschließungseinheiten erfolgen. 

 
 Es gelten die Bestimmungen der Abwassersatzung, Regelwerk und 

alle anderen technischen Normen zur Planung und Ausführung von 
Entwässerungskanalarbeiten; 

 
 Für die Entwässerung des gesamten Areals ist eine Fachplanung zu 

erstellen und mit dem Eigenbetrieb abzustimmen. 
 

sehen. 
 
 
Wird im weiteren Verfahren geprüft 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Dachbegrünung ist als Festsetzung im Be-
bauungsplan enthalten. 
 
Berücksichtigung 
Wird im Rahmen der Erschließungsplanung er-
bracht. 
 
Berücksichtigung 
Ist im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt.  
 
Berücksichtigung 
Die Erschließungsplanung wird von einem 
Fachbüro erbracht und mit dem Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung Mühlacker abgestimmt. 
 

Nachbargemeinden   
1. 
Gemeinde Illingen 
 

Fristverlängerung bis zum 20.05.2022  

2. 
Gemeinde Kieselbronn,  
Schreiben vom 21.03.2022 
 

[…] wir danken für die Beteiligung als Nachbargemeinde an Ihrem o.g. 
Bauleitplanverfahren. Belange und Interessen der Gemeinde Kiesel-
bronn sind durch den Bebauungsplan nicht betroffen. Wir wünschen Ih-
rem Bauleitplanverfahren einen zügigen Verlauf und einen erfolgreichen 
Abschluss! […] 
 

Keine Anregung 
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3. 
Nachbarschaftsverband Pforzheim 
 

Kein Eingang  

4. 
Gemeindeverwaltung Niefern-
Öschelbronn 
 

Kein Eingang  

5. 
Gemeinde Ölbronn-Dürrn 
 

Kein Eingang  

6. 
Stadtverwaltung Maulbronn, 
Schreiben vom 14.03.2022 
 

[…] Belange der Stadt Maulbronn werden durch dieses nicht beein-
trächtigt, eine weitere Beteiligung der Stadt Maulbronn am Verfahren ist 
nicht von Nöten. Dem Verfahren wünschen wir viel Erfolg sowie einen 
guten und reibungslosen Verlauf. […] 
 

Keine Anregung 

7. 
Gemeindeverwaltung Wiernsheim 
 

Kein Eingang  

8. 
Stadt Vaihingen an der Enz, 
Schreiben vom 16.03.2022 
 

[…] seitens der Stadt Vaihingen an der Enz gibt es keine Bedenken 
oder Anregungen. […] 
 

Keine Anregung 

9. 
Gemeinde Ötisheim,  
Schreiben vom 06.04.2022 
 

[…] seitens der Gemeinde Ötisheim gibt es keine Einwände gegen das 
Bebauungsplanverfahren "Ziegeleistraße Lebensmittelmärkte". […] 
 

Keine Anregung 
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Öffentlichkeit 

Ö1, Schreiben vom 30.09.2021 [Stellungnahme betrifft nur den Bebauungsplan „Alte Zie-
gelei“] 
 

 

Ö2, Schreiben vom 10.04.2022 […] Bereits im Rahmen der Bürgerinformationsveranstal-
tung vom 07.04.2022 wurden Vorschläge unterbreitet, wie 
eine Entzerrung der geplanten engen, hochgeschossigen 
Planung vorgenommen werden könnte. Durch effizientere, 
komprimiertere Nutzung der vorgesehenen Gewerbeflä-
chen kann mehr Raum für Wohnnutzung entstehen, die 
eine hochgeschossige Bebauung nicht mehr - erforderlich 
macht. […] 
 
Wir möchten Sie bitten, die oben angeführten Bedenken 
zu berücksichtigen. […] 
 
 
[Die übrigen Ausführungen der Stellungnahme betreffen 
nur den Bebauungsplan „Alte Ziegelei“] 
 

Keine Berücksichtigung 
Durch eine effizientere Nutzung von Gewerbeflächen – so-
weit diese möglich wäre – ergäbe sich nicht zwangsweise 
eine Vergrößerung des Wohngebiets. Die gegebene Gren-
ze des Wohngebiets nach Süden ergibt sich aus den 
Lärmemissionen der Bahnlinie. Weiter südlich ist eine quali-
tätvolle Wohnbebauung nicht möglich.  
 
 
Siehe oben 
 

Ö3, Schreiben vom 11.04.2022 [Stellungnahme betrifft nur den Bebauungsplan „Alte Zie-
gelei“] 
 

 

Ö4, Schreiben vom 12.04.2022 […]  
 
- Barrierefreie Zugänge. 
 
 
 
- Die Fahrradinfrastruktur, das Radwegenetz sowie Rad-
parkplätze, großzügiger gestalten. 
 
 

 
 
Berücksichtigung 
Die Zugänge zu den Lebensmittelmärkten werden barriere-
frei gestaltet. 
 
Berücksichtigung 
Es werden separate Fahrradparkplätze angeboten. 
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Der Wohnraum, der durch diese Veränderungen verloren 
ginge, kann durch folgende Maßnahmen wieder gewonnen 
werden: 
- Handelsfläche um die Hälfte reduzieren, indem die Park-
plätze als Etagenparkplatz oder Tiefgarage gestaltet wer-
den.  
 
 
 
 
 
[…] 
 
Desweiteren, möchten wir Sie bitten, uns das Protokoll der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung vom 07.04.2022 sowie die 
Ergebnisse und Protokolle der früheren Anhörungen kos-
tenlos zukommen zu lassen. 
 
 
[Die übrigen Ausführungen der Stellungnahme betreffen 
nur den Bebauungsplan „Alte Ziegelei“] 
 

 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Durch eine effizientere Nutzung von Gewerbeflächen – so-
weit diese möglich wäre – ergäbe sich nicht zwangsweise 
eine Vergrößerung des Wohngebiets. Die gegebene Gren-
ze des Wohngebiets nach Süden ergibt sich aus den 
Lärmemissionen der Bahnlinie. Weiter südlich ist eine quali-
tätvolle Wohnbebauung nicht möglich.  
 
 
 
Teilweise Berücksichtigung 
Eine Mitteilung über das Abwägungsergebnis wird über die 
eigenen vorgebrachten Anregungen erfolgen. Das vollstän-
dige Abwägungsprotokoll kann auf der Webseite der Stadt 
Mühlacker eingesehen werden. 
 

Ö5, Schreiben vom 13.04.2022 - Aus dem Bereich der Wohnbebauung zum Einkaufsbe-
reich (Lebensmittel) sollte eine Rolltreppe / Rollband 
auch für ältere Personen ein altersgerechtes Einkaufen 
ermöglichen, ohne dass sie über die Serpentinen im 
Grünzug gehen müssen. 

 
- Parkplätze bei den Einkaufszentren und dem Baumarkt 

sollten platzsparend realisiert werden. Es ist heutzutage 
innerorts nicht mehr angezeigt, nur ebenerdig Parkplätze 
auszuweisen. 

 
[…] 
 

Keine Berücksichtigung 
Eine Rolltreppe oder ein Rollband birgt eine erhöhte Unfall-
gefahr im öffentlichen Raum. Es wird stattdessen auf eine 
barrierefreie Wegeverbindung Wert gelegt. 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Es wird großen Wert darauf gelegt, die Parkierungsflächen 
mit Baumpflanzungen zu gliedern. Der ebenerdigen Parkie-
rung wird daher Vorrang vor einem Parkhaus eingeräumt. 
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Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Anregungen 
Eingang in die Planungen finden und freuen uns auch über 
eine detaillierte Antwort. 
 
 
 
 
 
 
[Die übrigen Ausführungen der Stellungnahme betreffen 
nur den Bebauungsplan „Alte Ziegelei“] 
 

Berücksichtigung 
Die Anregungen werden berücksichtigt und sind sorgfältig 
abgewogen. 
 
Eine Mitteilung über das Abwägungsergebnis wird über die 
eigenen vorgebrachten Anregungen erfolgen. Das vollstän-
dige Abwägungsprotokoll kann auf der Webseite der Stadt 
Mühlacker eingesehen werden. 
 

Ö6, Schreiben vom 14.04.2022 […] 
I. Gewerbe 
3 Betriebe werden ca. 5ha Fläche erhalten, davon werden 
fast 50% ebenerdige Parkplätze. Eine Optimierung durch 
andere Anordnung der Märkte mit gemeinsamem Innen-
parkraum für die ständige Fluktuation ist sicher möglich. 
Die restlichen vorgeschriebenen Parkplätze können auf 
den Dachflächen (siehe REWE) mit Zufahrten unter Aus-
nutzung der vorhandenen Topographie geschaffen wer-
den. z.B. Baumarkt nicht in N-S-Richtung sondern in W-
NO-Richtung entlang der Ziegeleistr, Verwaltung nicht se-
parat sondern im 1.OG, Zufahrt Dachparkplätze über Vet-
terst. Die frei werdende Fläche (nördlich) evtl. für Senio-
renheim (bessere Erreichbarkeit, weniger Verkehr im 
Wohngebiet). 
 
[…] 
 
III. Sonstiges 
[…] 
 
„werden die PV-anlagen bei den Gebäudehöhen berück-
sichtigt? 

 
Keine Berücksichtigung 
Durch eine effizientere Nutzung von Gewerbeflächen – so-
weit diese möglich wäre – ergäbe sich nicht zwangsweise 
eine Vergrößerung des Wohngebiets. Die gegebene Gren-
ze des Wohngebiets nach Süden ergibt sich aus den 
Lärmemissionen der Bahnlinie. Weiter südlich ist eine 
Wohnbebauung nicht möglich.  
 
Der Standort der Seniorenwohnanlage betrifft nicht den Be-
bauungsplan „Ziegeleistraße – Lebensmittelmärkte“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung 
Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan, dem eine genaue Planung des Bauvorhabens zu-
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[Die übrigen Ausführungen der Stellungnahme betreffen 
nur den Bebauungsplan „Alte Ziegelei“] 
 

grunde liegt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
werden entsprechend getroffen. 
 

Ö7, Schreiben vom 14.04.2022 […]Einwände 
Das neue Baugebiet ist groß, es wird sehr großzügig mit 
den vorhandenen Flächen umgegangen (z.B. Planung der 
Parkflächen für die Einkaufsmärkte).  
 
 
[Die übrigen Ausführungen der Stellungnahme betreffen 
nur den Bebauungsplan „Alte Ziegelei“] 
 

 
Keine Berücksichtigung 
Es wird großen Wert darauf gelegt, die Parkierungsflächen 
mit Baumpflanzungen zu gliedern. Der ebenerdigen Parkie-
rung wird daher Vorrang vor einem Parkhaus eingeräumt. 
 

Ö8, Schreiben vom 13.04.2022 […] wir betrachten den aktuellen Entwurf des o.g. Vorha-
ben sehr kritisch, da es aus unserer Sicht einige offene 
Punkte gibt: 
 
 Es ist mit zusätzlicher Lärmbelästigung durch das erhöh-

te Verkehrsaufkommen (LKW+PKW) für die Anwohner 
der Ulmer Schanz zu rechnen. Welche Gegenmaßnah-
men sind dafür geplant? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Anregung 
 
 
 
Erläuterung 
Im Schallgutachten wurde neben dem Lärm von außen 
(Bahn, Gewerbe, Verkehr Ziegeleistraße) auch der Ver-
kehrslärm im Inneren des Gebiets betrachtet. Der Gutachter 
kommt zu dem Schluss, dass selbst für diejenigen Gebäu-
de, die im Gebiet Ziegelhöhe unmittelbar an der Straße lie-
gen, keine Lärmschutzmaßnahmen gegen den Verkehrs-
lärm im Quartier erforderlich ist. Das Wohnquartier Ulmer 
Schanz liegt vergleichsweise weit von den Quartiersstraßen 
der Ziegelhöhe entfernt, zudem liegen diese Quartiersstra-
ßen 5-6 m unter dem nach Westen anschließenden Gelän-
de. Eine Überschreitung der zulässigen Richtwerte ist des-
halb – auch unter Zugrundelegung eines reinen Wohnge-
biets für die Ulmer Schanz – nicht im Bereich des Mögli-
chen. Gegenmaßnahmen sind deshalb weder erforderlich 
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[…] 
 
 Reichen die bestehen Abwasseraufbereitungskapazitä-

ten aus? Werden die Abwassergebühren durch dieses 
Vorhaben steigen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Gibt es realistische Kalkulationen, wie sich das neue 

Wohngebiet auf den Haushalt auswirken wird? Einnah-
me aus Steuren, dem gegen übergestellt die Kosten für 
die finanzierenden Infrastrukturen (z.B. Straßen, Was-
ser- bzw. Abwasserleitungen, Schulen, Kindergärten)  

 
 
 
 
 
[…] 
 
 Die Grünfläche ist unseres Erachtens viel zu klein für so 

ein Bauvorhaben. Wenn man das Verhältnis Toompark-
platz und der Grünfläche betrachtet. 

 
 
 Auch hier könnten die Parkplätze in Tiefgaragen liegen 

und somit viel mehr grün gewonnen werden. […] 
 

noch geplant. 
 
 
 
Erläuterung 
Das Gebiet ist bereits langjährig im Allgemeinen Kanalisati-
onsplan (AKP) der Stadt berücksichtigt. Das aufnehmende 
Kanalsystem der Stadt ist auf Basis der getroffenen Maß-
nahmen (Dachbegrünung, Regenrückhaltebecken im Nor-
den) in der Lage, das im Gebiet anfallende Wasser aufzu-
nehmen. Ob die Abwassergebühren durch das Gebiet stei-
gen ist aufgrund der komplexen Berechnungsmethodik 
nicht ohne Weiteres zu sagen. Anhaltspunkte dafür gibt es 
nicht. 
 
Erläuterung 
Eine solche Berechnung wurde nicht angestellt. Die Be-
rechnungsmethoden, die in diesem Bereich existieren, sind 
aufgrund der großen Zahl und weitgehend unklaren Höhe 
der zu berücksichtigenden Parameter kaum belastbar. Die 
Frage der Entwicklung eines Wohngebiets sowie der Le-
bensmittelmärkte wird letztlich auch nicht primär unter fiska-
lischen Aspekten entschieden, sondern aufgrund eines vor-
handenen Bedarfs an Wohnraum.  
 
 
 
Keine Anregung 
Die Größe der Grünflächen im angrenzenden Bebauungs-
plan „Alte Ziegelei“ betreffen nicht den Bebauungsplan 
„Ziegeleistraße – Lebensmittelmärkte“. 
 
Keine Anregung 
Die Parkierung des Baumarktes betrifft  nicht den Bebau-
ungsplan „Ziegeleistraße – Lebensmittelmärkte“. 
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Ö9, Schreiben vom 14.04.2022 […] 

[Stellungnahme betrifft nur den Bebauungsplan „Alte Zie-
gelei“ und „Ziegeleistraße Baumarkt“] 
 

 

Ö10 - Bürgerinitiative 
115 Unterzeichner 
(09.04.2022-13.04.2022) 

[…] 
 
 Barrierefreie Zugänge. 
 
 
 
 Die Fahrradinfrastruktur, das Radwegenetz sowie 

Radparkplatze, großzügiger gestalten. 
 

Der Wohnraum, der durch diese Veränderungen verloren 
ginge, kann durch folgende Maßnahmen wieder gewonnen 
werden: 
 Handeisfläche um die Hälfte reduzieren, indem die 

Parkplätze als Etagenparkplatz oder Tiefgarage gestal-
tet werden. 

 
 
 
 
 

[…] 
 
UNSER WUNSCH 
Wir wünschen uns eine Bürgerbeteiligung, bei der die Bür-
ger rechtzeitig und im gegenseitigen Austausch eingebun-
den werden, anstatt vor vollendete Tatsachen gestellt zu 
werden. 
 
 
 

 
 
Berücksichtigung 
Die Zugänge zu den Lebensmittelmärkten werden barriere-
frei gestaltet. 
 
Berücksichtigung 
Es werden separate Fahrradparkplätze angeboten. 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Durch eine effizientere Nutzung von Gewerbeflächen – so-
weit diese möglich wäre – ergäbe sich nicht zwangsweise 
eine Vergrößerung des Wohngebiets. Die gegebene Gren-
ze des Wohngebiets nach Süden ergibt sich aus den 
Lärmemissionen der Bahnlinie. Weiter südlich ist eine quali-
tätvolle Wohnbebauung nicht möglich.  
 
 
 
Berücksichtigung 
Das Ziel der frühzeitigen Beteiligung ist es, die Bürger in die 
Lage zu versetzen, zur Planung Stellung zu nehmen, um 
wiederum möglichst alle relevanten Aspekte, die in der Pla-
nung zu berücksichtigen sind, zu erkennen. 
 
Das Problem besteht darin, dass eine zu frühe Beteiligung 
auf Basis einer noch sehr ungefähren Planung für die Bür-
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Im Anhang befindet sich eine Unterschriftenliste mit den 
Personen, (die eine entsprechende Überarbeitung des Be-
bauungsplans befürworten. 
 
[Die übrigen Ausführungen der Stellungnahme betreffen 
nur den Bebauungsplan „Alte Ziegelei“] 
 

ger zu wenig konkret ist, um qualifiziert Stellung nehmen zu 
können. Hat die Planung dagegen einen „kommentierbaren“ 
Stand erreicht entsteht der Eindruck, sie sei bereits so fi-
xiert, dass eine Anpassung aufgrund der Stellungnahmen 
gar nicht mehr möglich sei.  
 
Die Bevölkerung wurde über die Planung erstmals umfas-
send im Rahmen einer ersten frühzeitigen Beteiligung zum 
Jahreswechsel 2015/16 und nochmals im Rahmen einer 
Einwohnerversammlung 2019 informiert. Die Beteiligung in 
Form von Stellungnahmen war bei identischer Planungstie-
fe wie heute übersichtlich. 
 
Aufgrund der Stellungnahmen in der frühzeitigen Beteili-
gung wurde die Planung nochmals kritisch durchleuchtet 
und an verschiedenen Stellen – teilweise substanziell – an-
gepasst. Dies mag ein Hinweis darauf sein, dass die Stadt 
Mühlacker die frühzeitige Beteiligung nicht als Präsentation 
vollendeter Tatsachen begreift, sondern als Möglichkeit, in 
großer gesellschaftlicher Breite und aus verschiedenen 
Perspektiven aktiv Stellungnahmen einzubringen und so die 
Planung zu verbessern. 
 
Keine Anregung 

Ö11, 14.04. / 29.04.2022 [Stellungnahme betrifft nur den Bebauungsplan „Alte Zie-
gelei“] 
 

 

Ö12, 14.04.2022 [Anregungen betreffen nur den Bebauungsplan „Alte Zie-
gelei“] 
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